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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §101;

Rechtssatz

Wenn eine Krankheit aus Gründen, die nicht als o4enkundiges Versehen im Sinne des § 101 ASVG zu werten sind,

anläßlich eines (ersten) Antrages auf Gewährung einer Berufsunfähigkeitspension nicht festgestellt werden konnte,

dann kann dies nach § 101 ASVG im Nachhinein nicht mehr aufgegri4en werden, wenn die Krankheit später erkennbar

wird und Gründe zur Annahme bestehen, sie sei schon seinerzeit (freilich unerkannt) vorgelegen.
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